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Kurzzusammenfassung

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 13. Juni 2023 (Az. 9 CN 2.22) erhalten die Kommunen in weiten
Teilen Rechtsklarheit und Rechtssicherheit im Hinblick auf die Geblhrenerhebung fir die Ausstellung von Bewohnerpark-
ausweisen nach § 6a Abs. 5a StVO (im Folgenden Bewohnerparkgeblhren). In dem Verfahren ging es um eine Satzung der
Stadt Freiburg Uber die Erhebung von Bewohnerparkgebiihren. Das Gericht entschied, dass die Geblhrenordnungen nicht als
Satzungen, sondern nur als Rechtsverordnungen erlassen werden kénnen. Hinsichtlich der Gebihrenhéhe kann eine solche
Gebihrenordnung einen weiten Rahmen ausschopfen. Fiir das Freiburger Beispiel erachtete das Gericht jedenfalls eine jahr-
liche GebUhr von 360 € als angemessen und hat auch keine starre Obergrenze festgelegt. In Abhangigkeit von den ortlichen

Gegebenheiten sind daher auch noch héhere Geblihren denkbar.

Bewohnerparkgebihren sind Verwaltungsgebiihren und keine Flachennutzungsgebdiihr. Nach aktueller Rechtslage sind daher
zuldssige GeblUhrenzwecke ausschlieBlich die Kostendeckung des Verwaltungsaufwandes und der Vorteilsausgleich. Der
jeweilige durch einen Bewohnerparkausweis erlangte Vorteil ergibt sich aus der Bedeutung der Parkmdglichkeiten, ihrem
wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der Parkmdglichkeiten. Zur Prifung der VerhaltnismaBigkeit der Geblhren-
héhe bietet sich in der Praxis besonders der wirtschaftliche Wert an, da dieser als Geldbetrag beziffert werden kann. Der wirt-
schaftliche Wert kann durch einen Vergleich mit denjenigen Kosten bestimmt werden, die den Bewohnerinnen und Bewohnern
ohne Bewohnerparkausweis fiir das Abstellen ihres Fahrzeugs entstehen wirden, z.B. durch die Miete oder Herstellung eines

privaten Stellplatzes oder durch Kurzzeitparkgebihren.

Eine Staffelung der Geblhren schlieBt das Bundesverwaltungsgericht zwar nicht generell aus, diese muss allerdings die Unter-
schiede des von verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern erlangten Vorteils plausibel abbilden. Als fahrzeugbezogenes
Differenzierungskriterium kommt daher im Regelfall allenfalls die Fahrzeuglénge in Betracht, wobei auch hier die konkrete
Ausgestaltung anspruchsvoll bleibt. Zu groBe Gebihrenspriinge sind zu vermeiden, idealerweise durch einen linearen Tarif.
Eine an sozialen Kriterien orientierte Staffelung ist nach der derzeitigen Rechtslage nicht mdglich. Ein alternativer Weg, um
unbillige soziale Harten aber zumindest faktisch abzumildern, kdnnen kommunale Zuschussmodelle fiir einkommensschwa-

che Birgerinnen und Birger sein.


https://www.bverwg.de/130623U9CN2.22.0
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Einleitung

Einleitung

Hintergriinde: Warum Bewohnerparken?

In vielen Kommunen steht einer hohen Parkraumnach-
frage in der Regel ein begrenztes Parkraumangebot gegen-
Uber. Bewohnerinnen und Bewohner finden hierdurch in
der Nahe ihres Wohnorts haufig keinen geeigneten Park-
platz, was mit einem hohen Parksuchverkehrsaufkommen
und weiten Wegen einhergeht. Zweck des Bewohnerpar-
kens ist es, Bewohnerinnen und Bewohnern in Wohnort-
nahe das Auffinden einer Parkmdglichkeit zu erleichtern,
wenn nicht auf das Auto verzichtet werden kann und kein
eigener Stellplatz vorhanden ist. Das Bewohnerparken
eréffnet auch die Madglichkeit, 6ffentlichen StraBenraum
effektiver zu bepreisen und damit auf eine Kostendeckung
des Parkens hinzuwirken, wie sie auch im Koalitionsvertrag

der Landesregierung angestrebt wird. Die Bepreisung von

offentlichem Parkraum hat mehrere Vorteile, sowohl fir
die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer als
auch fir die Kommunen. Zu nennen sind etwa der Beitrag

zum Klimaschutz und die Erh6hung der Verkehrssicherheit.

Die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises ist als Ver-
waltungshandlung mit Geblhren verbunden. Hierfir sieht
die bundesrechtliche GeblUhrenordnung fir MaBnahmen im
StraBenverkehr (Geb0St) einen Gebiihrenrahmen von 10,20
bis 30,70 € im Jahr vor (§ 6a Abs. 2 StVGi. V. m. § 1 Abs. 1
GebOSt i. V. m. Nr. 265 der Anlage zu § 1 GebQSt). Die maxi-
male Gebihrenhohe von 30,70 € (damals: 60,00 DM) wurde
im Jahr 1993 festgelegt und seitdem nicht mehr angehoben.
Diese GebUhr deckt heutzutage in der Regel weder den Ver-
waltungsaufwand noch sonstige anfallende Kosten der Kom-
munen (ifeu 2022). Darliber hinaus konnte mit einer Geblhr
von umgerechnet 2,55 € im Monat der durch den Parkaus-
weis erlangte Vorteil, sein privates Fahrzeug im éffentlichen
Raum abzustellen, in keiner Weise abgebildet werden. Ganz
im Gegenteil stellte der geltende Maximalbetrag von 30,70 €
pro Jahr eine kommunale Unterstlitzung des Kfz-Verkehrs
dar, da die Herstellung oder Anmietung eines privaten Stell-

platzes ein Vielfaches kostet.


https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/210506_Koalitionsvertrag_2021-2026.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/210506_Koalitionsvertrag_2021-2026.pdf
https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/02_Kosten_Parkraum_ifeu_Zusammenfassung.pdf
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und das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts
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Geanderter Rechtsrahmen und das Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts

Der bundesrechtliche Geblhrenrahmen war bis zum Inkraft-

treten des Achten Gesetzes zur Anderung des Bundesfern-

straBengesetzes und zur Anderung weiterer Vorschriften am
4.Juli 2020 bindend. Durch § 6a Abs. 5a S. 2 StVG sind die Lan-

der nun ermachtigt, eigene Geblhrenordnungen zu erlassen

und den bundesrechtlichen Geblhrenrahmen zu tibersteigen.
Die Landesregierungen kdnnen diese Ermé&chtigung durch
Rechtsverordnung auf Gemeinden oder andere Behdrden
Ubertragen, § 6a Abs. 5 S. 5 StVG. Hiervon hat Baden-Wirt-
temberg mit der Delegationsverordnung der Landesregierung
zur Erhebung von Parkgebiihren (ParkgebV0) vom 14. Juli 2021
Gebrauch gemacht und die 6rtlichen und unteren StraBenver-
kehrsbehdrden zur Festsetzung von Bewohnerparkgebihren
in eigenen Gebilhrenordnungen erméchtigt. Durch die neue
Rechtslage erhalten somit Gemeinden, soweit sie selbst ort-
liche oder untere StraBenverkehrsbehdrde sind, die Entschei-

dungshoheit Gber die Héhe der BewohnerparkgebUhren.

Unter den nunmehr hochstrichterlich durch das Bundesver-
waltungsgerichtsurteil zu Bewohnerparkregelungen der Stadt
Freiburg vom 13. Juni 2023 dargelegten Voraussetzungen
kommtden Kommunen einweiter Spielraumbeider Gestaltung
der GeblUhrenhdhe zu. Dieser Iasst sich nun in weiten Teilen
rechtssicher ausschopfen: Zunachst stellte das Gericht klar,
dass die GebUhrenordnungen als Rechtsverordnung ausge-
staltet werden muissen, Satzungen hingegen unzulassig sind.
Des Weiteren erachtete das Gericht eine GebUhrenhdhe von
360 € pro Jahr in Freiburg als zulassig; je nach den ortlichen
Voraussetzungen sind auch noch deutlich héhere Gebuhren
denkbar.

Bei der Festsetzung der Gebihren auf Grundlage des § 6a
Abs. 5a S. 3 StVG dirfen allein die Zwecke der Kostende-
ckung des Verwaltungsaufwands sowie der Vorteilsaus-
gleich bericksichtigt werden. Das Bundesverwaltungsge-
richt lehnte die Berlcksichtigung anderer, nicht im Gesetz
genannter Zwecke ab, wie z.B. Klimaschutzliberlegungen
oder eine soziale Staffelung der Gebuhrenhéhe zum Zweck
der Entlastung einkommensschwacher Bewohnerinnen und
Bewohner. Eine GebUhrenstaffelung ist nach derzeitiger
Rechtslage nur in engen Grenzen zur Berlicksichtigung von

Unterschieden bei der H6he des erlangten Vorteils zulassig.

Zudem darf die Gebuhr hinsichtlich ihrer H6he nicht vollstan-
dig von den anfallenden Verwaltungskosten flir das Ausstellen

von Bewohnerparkausweisen entkoppelt sein.


https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0201-0300/239-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0201-0300/239-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PGebVBW2021pP1
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Der Entgeltcharakter der Gebihr muss gewahrt bleiben.! Das
gilt auch dann, wenn neben dem Zweck der Kostendeckung
auch der Zweck des Vorteilsausgleichs verfolgt wird. Eine
unzuldssige Abkoppelung ist nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts aber erst dann der Fall, wenn
sich der Anteil der Kosten der Verwaltungsleistung nicht mehr
splrbar auf die Geblhrenhdhe auswirkt, sondern erst ,hinter
dem Komma".2 Dies ist anhand einer wertenden Beurteilung
des Verhaltnisses zwischen den Kosten des Verwaltungs-
aufwandes und der Gebihrenhdhe im jeweiligen Einzelfall zu

beurteilen.

Auch die StVO-Novelle 2024 brachte weitere Vereinfachun-
gen zur Anordnung von Bewohnerparkgebieten mit sich.
So ist gemaB § 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 2a StVO nunmehr bereits
ein drohender erheblicher Parkraumraummangel in einem
Gebiet fir die Anordnung von Bewohnerparken ausreichend.
Um einen drohenden Parkraummangel darzulegen, bedarf
es einer belastbaren Prognose, bspw. mit Blick auf eine sich
abzeichnende Anderung der Verkehrssituation, wie sie etwa
die Entwicklung eines neuen Wohn- oder Gewerbestandor-
tes mit sich bringen kann. Ein drohender Parkraummangel
ist zu bejahen, wenn aufgrund konkretisierter stadtebau-
lich-verkehrsplanerischer Erwagungen zu erwarten ist, dass
die Schwelle (durchschnittlich mehr als 80 % Auslastung)
in den nachsten Jahren (berschritten werden wird (Rn. 29
Nr. XI.1S. 4 der VwV zu § 45 StV0). Wird das Bewohnerparken
in einem stadtebaulich-verkehrsplanerischen Konzept nach
§ 45 Abs. 1b S. 2 StVO vorgesehen, um damit schadliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu vermeiden oder die stadtebau-
liche Entwicklung der Kommune zu unterstitzen, ist eine
Anordnung sogar ganzlich ohne drohenden oder bestehenden
erheblichen Parkraummangel zuldssig(Rn. 29aNr. X1.2 S. 3 der
VwV zu § 45 StV0). Ausgehend von der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts zu stadtebaulichen Verkehrskon-
zepten muss ein solches Konzept erstens hinreichend konkret
die verkehrsmaBigen Planungen in einem bestimmten raum-
lichen Bereich darstellen, die aus Grinden der geordneten
stadtebaulichen Entwicklung flir erforderlich oder zweckma-
Big gehalten werden, zweitens von den fir die Willensbildung
in der Gemeinde zustandigen Organen beschlossen worden
sein und drittens - soweit es die Veranderung von Verkehrs-

straBen und -stromen zum Inhalt hat - den Erfordernissen

planerischer Abwagung gentigen und insbesondere darlegen,
weshalb bestimmte StraBen(zlige) entlastet und welche neuen
StraBen(zlige) in flir dortige Anwohnerinnen und Anwohner
zumutbarer Weise belastet werden sollen und kénnen.? Auch
Klimamobilitatsplane und Aktionsplane fir Mobilitat, Klima-
und Larmschutz eignen sich als solche st&dtebaulich-ver-
kehrsplanerischen Konzepte zur Vermeidung von schéadlichen
Auswirkungen auf die Umwelt, sofern die obigen Vorausset-

zungen erfllt sind.

Was regelt die Delegationsverordnung?

Die Delegationsverordnung (ParkgebVOBW) Gbertragt in § 1
Abs. 1 S. 1ParkgebVOBW die Erméachtigung zum Erlass von
Gebuhrenordnungen fur das Ausstellen von Bewohnerpark-
ausweisen auf die Ortlichen und unteren StraBenverkehrs-
behdérden. Das Land hat hierbei keinen Hochstsatz festgelegt,
sodass die Kommunen beider Festlegungvonortsangemesse-
nen Gebuhren nicht eingeschrankt werden. Der bundesrecht-
liche Gebihrenrahmen ist in diesem Fall nicht anzuwenden,
§ 6 Abs. 3Nr. 2 GebOSt.

Diein § 45 Abs. b S. 1Nr. 2a und S. 2 StVO festgeschriebenen
Anordnungsvoraussetzungen fir die Einrichtung von Bewoh-
nerparkgebieten bleiben von der Delegationsverordnung

unberihrt.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni
2023 (BVerwG 9 CN 2.22) zur Bewohnerparkgebiihrensat-
zung in Freiburg flhrte zu einer Teilnichtigkeit der bisheri-
gen Delegationsverordnung des Landes zur Erhebung von
Parkgebiihren (ParkgebVO0). Daher hat die Landesregierung
im November 2025 die Delegationsverordnung aktuali-
siert (ParkgebVOBW) und im Zuge dessen als notwendige
Rechtsform fiir Gebihrenordnungen beim Bewohnerparken
klarstellend die Rechtsform der Rechtsverordnung geregelt
(8 1 Abs. 1S. 1 ParkgebVOBW). Der durch das Bundesrecht
ermoglichte Handlungsspielraum bleibt weiterhin in vollem
Umfang bei den Kommunen bzw. StraBenverkehrsbehor-

den.

1 Standige Rspr., vgl. BVerwG, Urt. v. 19.04.2021-9 C1/20 -, NVwZ 2021, 1466 Rn. 30.

2 BVerwG, Urt. v. 13.06.2023 - 9 CN 2.22 -, juris Rn. 66.
3 BVerwG, Urt. v. 20.04.1994 - 11 C 17/93 -, juris Rn. 22.


https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PGebVBW2021V1P1
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PGebVBW2021V1P1
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Gut zu wissen

Exkurs zur Rechtslage beim Zeitparken

(1) Die lediglich klarstellende Delegatinsregelung fiir das
klassische Zeitparken in der bisherigen Delegationsord-
nung (ParkgebV0) wurde in der aktuell giiltigen Parkgeb-
VOBW vom 04. November 2025 gestrichen. Der Erlass
von Gebiihrensatzungen fiir das klassische Zeitparken
nach § 6a Abs. 6 S. 1 StVG i.V.m. Art 28 Absatz 2 Satz 1
GG bleibt auch nach Anderung der ParkgebVOBW még-
lich. Die Anderungen haben keine Auswirkungen auf die
bisherige Praxis der Parkgebiihrenerhebung in Baden-
Wiirttemberg

Grund hierfir sind strukturelle Unterschiede zwischen der
Gebuhrenerhebung beim Zeitparken und der Erhebung
von Bewohnerparkgebihren. Beim Zeitparken handelt es
sich um Benutzungsgebiihren fiir die Inanspruchnahme

des Parkraums.

Anders als beim Bewohnerparken stellt die Erhebung von
,normalen" Parkgebihren auf kommunalen StraBen und in
den Ortsdurchfahrten eine Selbstverwaltungsangelegen-
heit der Gemeinden dar. Somit ergibt sich die Befugnis
zur Erhebung von Gebihren flr das klassische Zeitparken
bereits aus dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen;
diese schaffen in diesem Bereich durch Satzungen Recht
(§ 4 Abs. 1 GemO BW). Die Gemeinden sind bundesrecht-
lich durch § 6a Abs. 6 S. 1 StVG i.V.m. Art. 28 Absatz
2 Satz 1 GG direkt sowohl zur Gebiihrenerhebung als
auch zum Erlass der erforderlichen Gebiihrensatzungen
ermachtigt. Der Erlass einer Gebihrenordnung durch die
Landesregierung, wozu § 6a Abs. 6 S. 2 StVG ermachtigt,
ist keine Voraussetzung fir die Gebihrenerhebung durch
die Kommunen. Vielmehr kdme einer Landesgebihren-
ordnung nur eine begrenzende Funktion zu, z.B. durch
die Festlegung eines Hochstsatzes (§ 6a Abs. 6 S. 3 StVG).
Die Delegationsermachtigung des § 6a Abs. 6 S. 4 StVG soll
daher keine Ubertragung der Verordnungserméachtigung
auf die Gemeinden ermdglichen, sondern an andere staat-
liche Behorden. Die Gemeinden sind auch ohne Delega-

tionsregelung zum Erlass von Gebihrensatzungen befugt.

Ergénzend wird darauf hingewiesen, dass Kommunen im
Rahmen ihres kommunalen Satzungsermessens beim
normalenZeitparkenauchweiterhinohnelandesrechtliche
Delegationsregelung befugt sind, GeblihrenermaBigungen
und -befreiungen fur Elektrofahrzeuge und Carsharing-

fahrzeuge vorzusehen.

GebUhrenglaubigerinnen fir das Zeitparken sind in Orts-
durchfahrten und GemeindestraBen die Gemeinden,

im Ubrigen die Trager der StraBenbaulast.

(2) Die Befugnis zur Erhebung von Gebiihren fiir die Aus-
stellung von Bewohnerparkausweisen als Verwaltungs-
gebiihren ergibt sich hingegen nicht aus dem Selbst-
verwaltungsrecht der Kommunen, sondern erst aus der
spezifischen Ermachtigungsnorm des § 6a Abs. 5a StVG.
Denn es handelt sich hierbei um eine staatliche Aufgabe.
Sie richtet sich nicht an die Kommunen, sondern zunachst
nur an die Landesregierung als Exekutivorgan, und legt als
Rechtsform der Gebihrenerhebung zwingend die Rechts-
verordnung fest. Nur diese Ermachtigung kann die Landes-

regierung delegieren.

Entsprechend hat die Landesregierung mit § 1ParkgebVOBW
dieihr gesetzlich eingerdumte Ermachtigungzum Erlass von
Geblhrenordnungen auf die drtlichen und unteren StraBen-

verkehrsbehorden weiter Ubertragen.
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In groBen Kreisstadten und Stadtkreisen ist fir den Erlass von Rechtsverordnungen flir das Bewohnerparken die Oberbr-
germeisterin oder der Oberburgermeister zustéandig. In Gemeinden, die als ortliche StraBenverkehrsbehdrde fir den Erlass
der Geblhrenordnung zustandig sind, liegt die Zustandigkeit beim Gemeinderat. Kommunen ohne eigene StraBenverkehrs-
behorde wenden sich an das jeweilige Landratsamt(oder ggf. an die Verwaltungsgemeinschaft, sofern sie einer solchen ange-

hoéren).

GroBe Kreisstadt/ Stadtkreis ElEmEInee [ Ertliehes

StraBenverkehrsbehdrde

Oberbiirgermeister/in Gemeinderat

erlasst \ / erlasst

Rechtsverordnung fir das

Bewohnerparken

V\ erlasst

. . Untere StraBenverkehrsbehorde
Gemeinde ohne eigene
des Landratsamtes bzw.

StraBenverkehrsbehdrde
der Verwaltungsgemeinschaft

Beim Bewohnerparken ist die drtliche oder untere StraBenverkehrsbehdrde, die die Gebihrenordnung erlassen hat, Gebiih-
rengldubigerin. Ist die untere StraBenverkehrsbehdrde ein Landratsamt, verbleiben gemaB § 11 Abs. 3 des Gesetzes Uber den
kommunalen Finanzausgleich (FAG) diese Gebiihren bei den Landkreisen. Falls kein Gebrauch von der Ermachtigung zum
Erlass einer Geblhrenordnung fir das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen gemacht wird, gilt weiterhin die Gebuhren-
ordnung fiir MaBnahmen im StraBenverkehr (Geb0St): Nach wie vor kdnnen nur Geblhren von 10,20 € bis maximal 30,70 € pro

Jahr flir das Ausstellen eines Parkausweises fiir Bewohnende erhoben werden.



Berechnungsgrundlagen
zur Gebuhrenhohe
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Berechnungsgrundlagen zur Gebiihrenhohe

Zusammensetzung

Bei Bewohnerparkgebihren handelt es sich um Verwaltungs-
geblhren fur die Ausstellung des Parkausweises, nicht um
eine Flachennutzungsgebihr. Die Geblhren auf Grundlage
des § Ba Abs. ba StVG dirfen daher ausschlieBlich zum Zwe-
cke der Kostendeckung des Verwaltungsaufwands und des
Vorteilsausgleichs erhoben werden.

Bewohnerparkgebiihr

Kostendeckung des Ausgleich des

Verwaltungsaufwands erlangten Vorteils

Kostendeckung des Verwaltungsaufwands

Als Verwaltungsaufwand kénnen nur die Personal- und Sach-
kosten flr die Ausstellung der Bewohnerparkausweise ange-
setzt werden. Weitere laufende Aufwendungen wie die Reini-
gung und Kontrolle der Parkstéande kénnen zur Kostendeckung
nicht herangezogen werden. Auch Errichtungskosten der
Parkstéande und Parkscheinautomaten, Abschreibungen und
Opportunitatskosten der in Anspruch genommenen offentli-

chen Flache kdnnen der Gebihr nicht zugrundgelegt werden.

Die H6he des Verwaltungsaufwands bestimmt sich bei Erlass
einer eigenen Geblhrenordnung durch die StraBenverkehrs-
behdrden nicht mehr nach Nr. 265 der Anlage zu § 1 GebOSt,
sondern kann eigenstandig bestimmt werden. Es sind somit
auch mehr als 30,70 € als Verwaltungsaufwand ansetzbar,
soweit dies plausibel begriindet werden kann. Zur Ermittlung
des Personalaufwands wird Ublicherweise die geschatzte
durchschnittliche Bearbeitungsdauer fir den Verwaltungs-
vorgang mit dem auf die Personalstelle entfallenden Stunden-
satz multipliziert. Diesem Wert sind die Sachkosten hinzuzu-

flgen.

Vorteilsausgleich

Personen, die einen Bewohnerparkausweis besitzen, werden
in der Parkraumbewirtschaftung privilegiert und erlangen
hierdurch einen Vorteil gegenlber anderen Kfz-Nutzenden.
Dieser Vorteil kann durch eine angemessene Berlcksich-
tigung im Rahmen der Bewohnerparkgeblhr ausgeglichen
werden. Zuléssige Kriterien flr das Beziffern eines durch
den Parkausweis erlangten Vorteils sind nach § 6a Abs. ba S.
3 StVG:

« die Bedeutung,
» der wirtschaftliche Wert
« und der sonstige Nutzen der Parkmdoglichkeiten fir die

Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Behdrden hier groBe
Spielrdume erdffnet. So wird an dieser Stelle keine fun-
dierte, kriterienbezogene Herleitung der Geblhr gefordert,
sondern lediglich die VerhaltnisméaBigkeit der festgelegten

Gebuhr gepruft.

Zur Prifung der VerhaltnismaBigkeit bietet sich laut Gericht
die Abschatzung des in Geld zu beziffernden wirtschaftlichen
Wertes an. Hierflr kann ein Kostenvergleich mit den Aufwen-
dungen herangezogen werden, die den Bewohnerinnen und
Bewohnern ohne Bewohnerparkausweis flir das Abstellen
ihres Fahrzeuges entstehen wiirden. Hier kommen bspw. die
ortslbliche Miete fUr einen privaten Stellplatz, die Herstel-
lungskosten flir einen privaten Stellplatz oder die Kosten fir
das regelméaBige Losen eines Kurzzeitparktickets in Betracht.
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Hohe

Die Hohe der Bewohnerparkgebihren wird durch keinen
festgelegten Hdchstsatz begrenzt. Rechtliche Grenzen fiir
die GeblUhrenhdhe ergeben sich jedoch aus allgemeinen
Grundsatzen des Gebihrenrechts: Die Gebiihrenhohe darf
nicht in einem groben Missverhaltnis zu den beiden Geblh-
renzwecken stehen (Aquivalenzprinzip) und darf sich daher
nicht komplett von den Kosten des Verwaltungsauf-
wands l6sen. Auch der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3
Abs. 1 GG) ist in seiner Ausprdgung als Gebot der Belas-

tungsgleichheit bei der Geblhrenerhebung zu beachten.

Aquivalenzprinzip

« Die GebUhr darf in keinem Missverhaltnis

zu den Gebiihrenzwecken stehen.

» Kein KostenUlberdeckungsverbot

Hierbei besteht keine Notwendigkeit, die Geblhrenhdhen
anhand von Kriterien herzuleiten. Es genigt die Priifung der
VerhéltnismaBigkeit. Das Bundesverwaltungsgericht hat
eine GebUhrenhdhe von 360 € pro Jahr fiir einen Bewohner-
parkausweis fur die Stadt Freiburg als zuldssig eingestuft,
nach Bewertung des Verwaltungsaufwands und des Vorteils-
ausgleichs sind allerdings abhangig von den lokalen Bege-
benheiten noch deutlich héhere Gebiihren denkbar. Da die
Bewohnerparkgebihr eine Verwaltungsgebuhr ist, darf sich
die Gesamtgeblihrenhdhe nicht komplett vom Verwaltungs-
aufwand I6sen, d.h. dieser muss noch einen spurbaren Beitrag
zur Gebdhr leisten (nicht erst ,hinter dem Komma”).# Erforder-
lich ist eine wertende Beurteilung des Verhaltnisses zwischen
den Kosten des Verwaltungsaufwands und der Gebiihrenhohe.
Es gibt keine abschlieBend festgelegte Obergrenze, ab wel-

chem Verhaltnis das Aquivalenzprinzip verletzt ist.5

Flr das Freiburger Beispiel mit einer Gebihrenhéhe von
360 € stuft das Bundesverwaltungsgericht einen Anteil von
2,8 %(beizugrunde gelegten 10,20 € Verwaltungsaufwand nach
GebOSt) bis 8,5 % (bei 30,70 € nach GebOSt) an der Gesamt-
gebihr als zuldssig ein. Folgt man der Argumentation des Bun-

desverwaltungsgerichts, dass solche Gebihrenhdhen zulassig

4 BVerwG, Urt. v. 13.06.2023 - 9 CN 2.22 -, juris Rn. 66.
5 BVerwG, Urt. v. 30.04.2003 - 6 C 4.02.
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sind, bei denen sich der Anteil des Verwaltungsaufwands an
der Gesamtgebhr nicht erst ,hinter dem Komma" auswirkt, ist
jedenfalls ein Kostenanteil von 1 % an der Héchstgebihr noch
als zulassig anzusehen. Bei einem angenommenen sehr gerin-
gen Verwaltungsaufwand von 10,20 € nach GebOSt und einem
Anteil von 1% an der GebUhrenhdhe sind Bewohnerparkgebih-
renvon biszu 1.020 € pro Jahr zu begriinden, abh&ngig von den
sonstigen lokalen Begebenheiten. Bei 30,70 € nach GebOSt
betragt die Grenze nach dieser Berechnung bereits 3.070 €.
Setzt die Behorde einen hdheren Verwaltungsaufwand als

Allgemeiner Gleichheitssatz

« Ungleichbehandlungen miissen durch sachliche

Griinde gerechtfertigt sein.

« Die Sachgriinde missen dem Ziel und AusmaB der

Ungleichbehandlung angemessen sein.

die Beispielsatze aus der GebOSt an, erhdht sich dement-
sprechend der Spielraum bei der Geblhrenbemessung noch
weiter. Gebuhrenhdhen von mehreren tausend Euro sollten in
der Praxis ublicherweise nicht erreicht werden, weshalb der
Verwaltungsaufwand nicht begrenzend auf die Geblhrenhéhe
wirkt. Je groBer der Anteil der Verwaltungsgebiihren an der
Gesamtgebuhr allerdings ist, desto leichter lassen sich auch
hohere Geblhren gegeniber der Lokalpolitik und den Blrge-

rinnen und Burgern begrinden.

Zur Bewertung des zweiten GebUhrenbestandteils, dem durch
einen Bewohnerparkausweis erlangten Vorteil, kdnnen nach
§ 6a Abs. 5a S. 3 StVG die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert
und der sonstige Nutzen der Parkmdglichkeit fir die Bewoh-
nerinnen und Bewohner als Kriterien herangezogen werden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bei der Priifung, ob
ein grobes Missverhéltnis in der Geblhrenhdhe vorliegt, auf
den wirtschaftlichen Wert der Parkmdglichkeit konzentriert,
da dieser als Geldbetrag beziffert werden kann. Als Vergleichs-
wert kdnnen hier diejenigen Kosten herangezogen werden,
die den Bewohnerinnen und Bewohnern ohne Bewohnerpark-

ausweis fur das Abstellen ihres Fahrzeugs entstehen wirden.



Berechnungsgrundlagen zur Gebuhrenhéhe

Das Bundesverwaltungsgericht zog hierfir verschiedene
Werte heran:

1. Herstellungs- und Unterhaltungskosten eines privaten
Stellplatzes,
2. KurzzeitparkgebUhren, und

die Anmietung eines privaten Stellplatzes.

Auf die jederzeitige Verfligbarkeit oder den oftmals besseren
Witterungsschutz einer privaten Abstellmdglichkeit kommt es
im Vergleich laut Gericht nicht an, wenn man den wirtschaft-
lichen Wert pauschal nach den Kosten bemisst, die einer
Bewohnerin oder einem Bewohner bei der Anmietung eines
wohnungsnahen privaten Stellplatzes entstehen wirden.®
SchlieBlich steht es den Bewohnerinnen und Bewohnern frei,
sich einen privaten Stellplatz zu suchen, wenn die Bewohner-
parkgebihren auf einem ahnlichen Niveau der Mietkosten
liegen oder héhere Qualitatsanspriiche an die Abstellmdglich-
keit gestellt werden. Allerdings kann es sich auch im Hinblick
auf die Akzeptanz der Bewohnerparkregelung empfehlen,
den weiten Rahmen der Vergleichskosten fiir die angesetzten

GebUhren nicht voll auszuschopfen.

Fur das Beispiel aus der Stadt Freiburg wurden hierfir die
marktublichen Jahresmieten flr private Stellplatze in den
Freiburger Parkhdusern mit 900 bis 2.280 € beziffert. Das
Losen eines Kurzzeitparktickets an sechs gebihrenpflichtigen
Tagen pro Woche kostet abhé&ngig von der jeweiligen Parkzone
2.340 bis 4.680 € pro Jahr. Bei der Herstellung eines eigenen
privaten Stellplatzes wirden bereits die Grundstiickskosten
flr einen oberirdischen Stellplatz in einer bewirtschafteten
Parkzone deutlich tber 10.000 € liegen und sich dadurch auf
mehr als das 27,8-Fache der Jahresgebihr belaufen. Anhand
des Freiburger Beispiels wird ersichtlich, dass auch deutlich
héhere Gebihren als die Gberpriften 360 € pro Jahr nicht zu
einem groben Missverhaltnis fihren missen. Welche Gebih-
renhohe verhaltnismaBig ist, muss allerdings stets anhand der
lokalen Begebenheiten in der Kommune Uberprift werden.
Die Abschatzung obliegt hierbei der anordnenden StraBenver-
kehrsbehorde.

6 BVerwG, Urt. v. 13.06.2023 - 9 CN 2.22 -, juris Rn. 60.
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Beispiele Gebiihrenhohe

@ pre )

Bewohner- Miete eines Herstellung Kurzzeit-
parkgebiihr privaten eines privaten parktickets
Stellplatzes Stellplatzes
. .
Beispielrechnungen

Das Bundesverwaltungsgericht verlangte keine fundiert herge-
leitete Berechnung der Bewohnerparkgeb(hr, stattdessen wurde
die Hohe der Gebuhr lediglich anhand des wirtschaftlichen Werts
der Parkmdglichkeit unter Beachtung des Verwaltungsaufwands
auf ihre VerhaltnisméaBigkeit Uberprift. Nichtsdestotrotz bietet es
sich an, anhand Uberprifbarer Werte einen Rahmen abzustecken,
in welchem sich die Geblhr spater bewegen kann. Die tatsachli-
che Gebiihr kann dann auf Grundlage der lokalen Herausforderun-
gen und Zielsetzungen in diesem Rahmen frei gewahlt werden.
Wie zuvor aufgefiihrt, kann es zu empfehlen sein, die obere Grenze
des mdglichen Geblhrenrahmens nicht voll auszuschépfen.

Der Verwaltungsaufwand fur die Ausstellung der Bewohnerpark-
ausweise setzt sich aus den Personal- und Sachkosten zusam-
men. Da diese Kosten von Kommune zu Kommune schwan-
ken, werden zur Vereinfachung in dieser Beispielrechnung die
30,70 € aus der GebOSt angenommen. Diese Kosten kénnenin der
Realitat allerdings auch hdéher ausfallen. Wichtig ist, dass sich die
Gesamtgebuhr nicht komplett vom Verwaltungsaufwand entkop-

pelt oder erst ,nach dem Komma" Wirkung zeigt.

Fir die Herstellung eines privaten Stellplatzes sind insbesondere
die Grunderwerbskosten maBgeblich. Diese hat das Bundes-
verwaltungsgericht anhand der Grundstlickskosten definiert. In
unserer Beispielrechnung werden aufgrund der Verflgbarkeit
die vergleichbaren Bodenrichtwerte verwendet und die Kauf-
nebenkosten (ca. 10 % in Baden-Wiirttemberg) sowie die ange-
nommenen Herstellungskosten des Stellplatzes (durchschnittlich
ca. 100 € pro m? hinzugenommen. Dabei wird von einem 12 m?
groBen Stellplatzausgegangen. Bei einemangenommenen lokalen
Kaufpreisfaktor von 25 legen wir die Gesamtkosten auf 25 Jahre
rechnerische Miete um. Dies liegt im vom Bundesverwaltungsge-
richt herangezogenen Rahmen, da allein die Grunderwerbskosten

in Freiburg beim 27,8-Fachen der Jahresgebiihr lagen.


https://www.my-hammer.de/garten-aussenbereich/preisradar/was-kostet-parkplatz-pflastern
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Rechenbeispiel GroBstadt:
4. Herstellungskosten eines privaten Stellplatzes:

Bodenrichtwert (Wohnbaufldchen): 1.250 € pro m? Gesamtwert der Fl&che: 15.000 £
Kaufnebenkosten: 1.500 €

Herstellungs-/Baukosten eines Stellplatzes: 100 € pro m? bei 12 m?insgesamt 1.200 £
Gesamtkosten: 17.700 €

Rechnerische Miete/Aufwendungen Uber 25 Jahre: 708 € pro Jahr

5. Miete fur einen Stellplatzin einer Tiefgarage: 90 € pro Monat, 1.080 € pro Jahr.
B. Tagesticket beim Zeitparken (in begrenzten Gebieten): 15 € pro Tag. Bei einer Gebihrenpflicht an 6 Tagen der Woche
ergeben sich Kosten von insgesamt 4.725 € pro Jahr.

Im Rechenbeispiel GroBstadt belduft sich der wirtschaftliche Wert eines Bewohnerparkausweises auf ca. 708 bis 4.725 € pro Jahr.

Um den von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an die VerhaltnismaBigkeit der Gebihr gerecht zu werden,
sollte die Gebuhrenhdhe nach allen drei Vergleichsmethoden als angemessen beurteilt werden kdnnen. Sowohl das Bundes-
verwaltungsgericht als auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wirttemberg als Vorinstanz (Urteil vom 13.07.2022 - 2 S
808/22) sahen es als erforderlich an, den wirtschaftlichen Wert der Parkmdglichkeit nach jeder der drei Vergleichsmethoden
im Einzelnen zu ermitteln und - jedenfalls als ,Kontrolliberlegung” - einander gegenliberzustellen. Dies ware nicht erforder-
lich gewesen, wenn die Gerichte die Feststellung der Angemessenheit der Geblhrenhdhe nach nur einer der Vergleichsmet-
hoden fiir ausreichend erachtet hatten. Dies flihrt im Ergebnis dazu, dass die Gebihr nicht hoher als der niedrigste der drei
Vergleichswerte sein darf (im Rechenbeispiel GroBstadt also nicht hdher als 708 €). Nicht immer werden aber alle Vergleichs-
methoden gleichermaBen in die Betrachtung einzubeziehen sein. Stehen etwa kaum Flachen fiir die Herstellung privater Stell-
platze zur Verfigung oder gibt es kein Angebot an privat anzumietenden Stellflachen, kann sich auch der wirtschaftliche Wert
der Parkmdglichkeit nicht hieran orientieren. Die hier dargestellten Werte kdnnen als Eckwerte basierend auf der Beispiel-

rechnung angesehen werden.®

7 VGH BW, Urt. v. 13.07.2022 - 2 S 808/22 -, juris Rn. 138.

8 Weitere Hinweise zu Gebiihrenhéhen sind in einer Handreichung des Kompetenznetzes Klima Mobil zusammengefasst:
www.klimaschutz-bewegt.de/Hinweispapier/Parkgeblihren.pdf



http://www.klimaschutz-bewegt.de/Hinweispapier/Parkgebühren.pdf
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Parkraumbewirtschaftung mittels Bewohnerparken steu-
ert den ruhenden Verkehr, verbessert die Parksituation
fur Bewohnerinnen und Bewohner und reduziert den Park-

suchverkehr, was Staus, Emissionen und Larm verringert.

Um die Potenziale der ParkraumbewirtschaftungsmaB-
nahmen auszuschdépfen, sind angemessene GeblUhrenho-

hen erforderlich. Das bestatigt der Blick in die Praxis.

In Reutlingen wurden die Bewohnerparkgebihren im
Zusammenhang mit der Aktualisierung des Parkraumkon-
zepts von 30,70 € auf 120 € pro Jahr angehoben. Dadurch
sind initial die Antrdge fiur Bewohnerparkausweise um

ca. 30 % zurlickgegangen.

In Karlsruhe ist die Anzahl der Antrdge auf Bewohner-
parkausweise um ca. 20 % zurtickgegangen, nachdem die

Geblhren auf 180 € pro Jahr angepasst wurden.

In Freiburg hat die Geblihrenanpassung auf 360 € pro Jahr
zu einem Rlckgang der Antragszahlen fir Bewohnerpark-

ausweise von rund 60 % geflhrt.

Ohne entsprechende Gebihrenhéhen bleibt die Steue-
rungswirkung der ParkraumbewirtschaftungsmaBnahmen
aus. Auch bei der Neueinfiihrung von Bewohnerparkge-
blhren ist zu erwarten, dass Steuerungswirkungen erst
ab einer entsprechenden Geblihrenh6he einsetzen. Dabei
ist davon auszugehen, dass dieser Rickgang nicht allein
auf die Abnahme der Fahrzeuge in den entsprechenden
Bewohnerparkgebieten zurtickzufiihren ist, sondern viel-
mehr alternative Abstellmdglichkeiten in zentralen Par-
kierungseinrichtungen und auf Privatgeldande genutzt
werden. Dadurch entspannt sich die Parksituation im
offentlichen Raum und dieser steht wieder fr andere Nut-

zungen zur Verfligung.
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https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload/1_Radverkehr_in_BW/k_RadKONGRESS/Vortraege_RadKongress_2022/Forum12_Vortrag_Lude.pdf
https://bnn.de/karlsruhe/karlsruhe-stadt/anwohnerparken-karlsruhe-anstieg-preise-parkausweise-zurueckgegangen#:~:text=In%20manchen%20Bereichen%20des%20Karlsruher,die%20die%20BNN%20ausgewertet%20haben.
https://www.badische-zeitung.de/neue-anwohnerparkgebuehren-in-freiburg-60-prozent-weniger-antraege

Moglichkeiten
zur Differenzierung
der Gebuhren
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Moglichkeiten zur Differenzierung der Gebiihren

Auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bleibt
die rechtlich sichere Gestaltung von Gebihrendifferenzierun-
gen eine Herausforderung, da das Gericht keine klaren Kriterien
flr eine Staffelung festgelegt hat. Es ist der allgemeine Gleich-
heitssatzdes Art. 3 Abs. 1GG in seiner Auspragung als Gebot der
Belastungsgleichheit zu beachten. Eine Staffelung nach unter-
schiedlichen Graden des erlangten Vorteils ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen allerdings grundsatzlich zulassig. Mit Art.
3 Abs. 1GG vereinbar ist es, wenn Gebuhrenpflichtige mit glei-
chem Vorteil gleich hohe Gebihren und Gebiihrenpflichtige mit
unterschiedlichem Vorteil eine Geblhr zu entrichten haben, die
in der Héhe dem unterschiedlichen Vorteil entsprechen. Hier-
von abweichende Ungleichbehandlungen missen durch sach-
liche Griinde gerechtfertigt sein, die dem Ziel und dem AusmaR
der Ungleichbehandlung angemessen sind. Auch generalisie-
rende, typisierende und pauschalisierende Regelungen sind im
Rahmen der GebuUhrenerhebung als ,Massenverfahren” mog-
lich. Allerdings missen die Vorteile der Typisierung wie z.B.
eine Verwaltungsvereinfachung im richtigen Verhaltnis zur

damit einhergehenden Ungleichheit der Belastung stehen.

FahrzeuggroBe

Zwar ist die Bewohnerparkgebihr explizit keine Flachennut-
zungsgebhr, nichtsdestotrotz bildet die FahrzeuggréBe grund-
sétzlich eine unterschiedliche Bedeutung der Parkmdglichkeit
flr die jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner ab. Dies ergibt
sichaus den gréBeren Schwierigkeiten, mit einem groBen Fahr-
zeug einen geeigneten Parkplatz zu finden, wodurch die Bedeu-
tung einer Parkmdglichkeit in einem Gebiet mit begrenztem
Parkraum steigt. Andererseits sollte die konkrete Fahrzeug-
lange, gemessen an dem Vorteil, Uberhaupt privilegiert parken

zu dirfen, eine eher untergeordnete Rolle spielen.®

Die Stadt Freiburg verwendete in ihrer Bewirtschaftung eine
Abstufung nach Fahrzeuglédnge mit Gebiihren von 240 € (kleiner
als 4,21m), 360 € (4,21 bis 4,70 m)und 480 € (gréBer als 4,70 m).

9 BVerwG, Urt. v. 13.06.2023 - 9 CN 2/22 -, juris Rn. 75.
10 BVerwG, Urt.v.13.06.2023 -9 CN 2/22 -, juris Rn. 77.

Das Bundesverwaltungsgericht befand diese Stufenregelung
als eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, da sich die
zu entrichtende Gebuhr bei einem Langenunterschied von
nur 51 cm von 240 auf 480 € verdoppelte, was sich so aller-
dings nicht im tats&chlich erlangten Vorteil oder in einer mit
der Berechnung einhergehenden Verwaltungsvereinfachung

widerspiegelt.

Ein linearer Tarif, welcher die Geblhren anhand eines
bestimmten GebUhrensatzes je x cm Fahrzeuglange berech-
net, wére laut Bundesverwaltungsgericht hingegen geeignet,
zu groBe Geblhrenspriinge zu vermeiden und unterschiedli-
che erlangte Vorteile abzubilden.® Auch eine Staffelung nach
GroBenkategorien ohne eine zentimetergenaue Berechnung
erscheint denkbar, solange die Gebuhrenspringe nicht
unverhaltnismaBig groB sind. Falls die Staffelung nur eine
begrenzte Auswirkung auf die Gesamtgeblhr entfalten soll,
ist auch eine Berechnung in Verbindung mit einem Sockelbe-
trag vorstellbar. Nicht ausgeschlossen erscheint darlber hin-
aus eine Staffelung, die mit steigender FahrzeuggréBe star-
ker ansteigt, da Uberproportional groBe Fahrzeuge wie z.B.
Wohnmobile im Vergleich zu Kleinwagen sehr viel schwieriger
einen geeigneten Parkplatz finden. Zu beachten ist, dass das
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung nur auf
Mdglichkeiten einer linearen Steigerung eingegangen ist, hin-

gegen nicht auf eine mdgliche Gberproportionale Steigerung.
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Beispielberechnung zu Gebiihrenstaffelung nach Fahrzeuglange
€/cm 370 cm 410 cm 440 cm 470 cm (SUV & | 490c m 530 cm
Fahrzeuglange (Kleinstwagen) | (Kleinwagen) |(Kompaktwagen) | Mittelklasse) |(Oberklasse) |(GroBer Van)
1 |1€/cm 370 € 410 € 440 € 470 € 490 € 530 €
2 |0,4€/cm 148 € 164 € 176 € 188 € 196 € 212 €
3 |0,8€/cm 296 € 328 € 352 € 376 € 392 € 424 €
4 |100 € Sockel + 0,4 €/cm | 248 € 264 € 276 € 288 € 296 € 312 €
5" | Kleiner 400cm: 200 € |200€ 230 € 230 € 230 € 300 € 300 €
kleiner 480 cm: 230 €
groBer 480 cm: 300 €
6 |0,3€/cm me 123 € 176 € 188 € 245 € 265 €
ab 440cm: 0,4 €/cm
ab 490cm: 0,5 €/cm

Die Langenangaben in der Beispielrechnung sind grobe Nahe-
rungswerte, um verschiedene Fahrzeugklassen anschaulich
abzubilden. Sie sind nicht verbindlich, sondern dienen als Bei-
spiel. In der Praxis kann bei ungeraden Betragen auf- oder abge-

rundet werden, um die Arbeit zu vereinfachen.

Die Beispiele Nr. 1bis Nr. 3 zeigen eine Berechnung mit der vom
Bundesverwaltungsgericht vorgeschlagenen Formel: x € je cm
Fahrzeuglange. Beispiel Nr. 4 zeigt die Berechnung mit einem
Sockelbetrag, welcher verhindert, dass die Fahrzeuglange zu
groBe Auswirkungen auf die Gesamtgebihr entfaltet. Beispiel
Nr. 5 verwendet grobe GroBenkategorien, wie die Stadt Frei-
burg diese angewandt hat, allerdings mit geringeren Spriingen
in der Gesamtgebuhr. Beispiel Nr. 6 stellt eine Gberproportionale
Geblhrensteigerung fir die groBten Fahrzeugkategorien dar, da
diese Gruppe Uberproportional von einem Bewohnerparkaus-

weis profitiert.

Eine Staffelung nach Fahrzeugléange ist in Parkzonen, die zu
einem groBen Teil aus markierten Parkplatzen, aus einzelnen
Parkbuchten oder aus senkrecht zur Fahrbahn angelegten Park-
platzen bestehen, ggf. kein taugliches Mittel der Differenzie-
rung, da die Fahrzeuglange in diesen Fallen nicht entscheidend
flr das Finden einer Parkmdglichkeit ist.

Die Breite und auch Hohe eines Fahrzeugs dirfte mit

Blick auf den tatsachlichen Vorteil fir Bewohnerinnen
und Bewohner nur in Betracht kommen, wenn sich diese
MaBe auf die Mdglichkeit auswirken wdirden, einen geeig-
neten Parkplatz im o&ffentlichen StraBenraum zu finden.
Die bloBe Erschwernis, einen privaten Parkplatz z.B. in einer
Tiefgarage anzumieten oder herzustellen, kann sich nicht auf
die Hbéhe der Bewohnerparkgeblhren auswirken. Auch das

Gewicht diirfte kein tauglicher Anknlipfungspunkt sein.

Fir den Sonderfall der Wohnmobile erscheint die Erhebung
erhéhter Bewohnerparkgebihren nicht ganzlich ausgeschlos-
sen. Zweck der Ermachtigung des § 45 Abs. 1b S. TNr. 2a StVO ist
es schlieBlich, die Parkraumsituation fir betroffene Bewohne-
rinnen und Bewohner in Konkurrenz zu anderen Nutzergruppen
zu verbessern, damit diese regelmaBig in der Nahe ihrer Woh-
nung eine Parkmdglichkeit finden konnen. Wohnmobile werden
allerdings nach ihrer Natur in der Regel nur in einzelnen Zeitrdu-
men im Jahr bewegt und missen nicht taglich um einen neuen
Parkplatz ~ konkurrieren.  Bewohnerparkbevorrechtigungen
sollen allerdings die Alltagsmobilitdt der Bewohnerinnen und
Bewohner unterstitzen und nicht das Dauerparken fordern. Aus
diesem Grund kann eine GebUhrendifferenzierung fir Wohnmo-
bile begriindet werden. Zu beachten ist, dass diese stets dem
Gebot der Belastungsgleichheit entsprechen muss und dass zu

dieser Konstellation bisher keine Rechtsprechung vorliegt.

n Die Gebuhrenspriinge dieses Modells liegen unter den vom Bundesverwaltungsgericht als unzuldssig erklarten Werten. Ein Zentimeter ,an der
falschen Stelle” kann allerdings zu einer Gebiihrensteigerung von 70 € bzw. rund 30 % liegen, was an anderer Stelle keine Steigerung verursacht. In der
Urteilsbegriindung wurde kein Richtwert flir maximal zulassige Geblhrenspriinge definiert, sodass sich keine Rechtssicherheit flir diese modellhafte

GebUhrenstaffelung ergibt.


https://de.automobiledimension.com/
https://de.automobiledimension.com/
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Lage der Bewohnerparkzone

Die Lage der Parkmdglichkeit kdnnte Uber unterschiedliche
GebUlhrentarife zwischen verschiedenen Bewohnerparkzo-
nen abgebildet werden. Das bedeutet, dass der Bewohner-
parkausweis in den zentralen Innenstadtgebieten mit sehr
beschrénktem Platzangebot und einer hohen Bevdlkerungs-
dichte teurer ist als in Randgebieten, in denen es Bewohne-
rinnen und Bewohnern in der Regel deutlich leichter fallt,
eine geeignete Parkmaoglichkeit zu finden. Eine nutzerbezo-
gene Gebuhrenstaffelung ist auf dieser Grundlage allerdings

nicht madglich.

Anzahl der erhaltenen Ausweise

Eine Staffelung nach Anzahl ausgegebener Ausweise pro
Haushalt und/oder Halterin bzw., Halter ist ein eher unge-
eignetes Differenzierungskriterium. Zum einen darf laut Rn.
35 Nr. X1.8 S. 4 der VwV zu § 45 StVO pro Halterin bzw. Halter
ohnehin nur ein Ausweis ausgegeben werden. Zum anderen
konnte die Feststellung der Anzahl der Ausweise pro Haus-
halt aufwendig sein. Auch bei der Unterscheidung zwischen
Familien und Wohngemeinschaften konnten sich Probleme
hinsichtlich des Gleichbehandlungsgrundsatzes ergeben.
Eine - ausnahmsweise - Eintragung mehrerer Fahrzeuge in
den Bewohnerparkausweis nach Rn. 35 Nr. X1.8 S. 5 der VwV
zu § 45 StVO dirfte hingegen als héherer wirtschaftlicher
Wert angesehen werden kénnen und mit einer Geblhren-

staffelung bepreist werden.
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E-Fahrzeuge

Eine gesetzliche Mdglichkeit zur Privilegierung von E-Fahr-
zeugen besteht derzeit lediglich im Rahmen des Zeitpar-
kens. Bewohnerinnen und Bewohner mit E-Fahrzeugen
konnten dementsprechend selbst entscheiden, ob sie einen
Bewohnerparkausweis mit seinen Vorteilen (z.B. zeitlich
unbefristetes Parken) beantragen wollen oder sich fiir ein
Kurzzeitparkticket mit seinen evtl. Einschrdnkungen durch
z.B. eine Hochstparkdauer (ggf. nur tagsilber) entscheiden,
welches dafir aber evtl. eine Gebuhrenfreiheit oder -ermé-
Bigung fur E-Fahrzeuge genieBt. Anhand der Kosten kénnen

so beide Instrumente verglichen werden.



Kommunale
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Kommunale Zuschussmodelle zur sozialen Entlastung

Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass die
Geblhrenzwecke zur Erhebung von Bewohnerparkgebihren
in § 6a Abs. ba S. 3 StVG abschlieBend aufgezahlt werden.
Soziale Zwecke sind nicht genannt, diese bedurften flr eine
Berucksichtigung einer gesetzlichen Regelung. Eine soziale
Staffelung ist unter der derzeitigen Rechtslage daher nicht
zuldssig. Eine vieldiskutierte Mdglichkeit, einkommens-
schwache Bewohnerinnen und Bewohner von steigenden
Gebihren zu entlasten, stellt ein kommunales Zuschuss-
modell dar. In diesem Modell wirde fir die Ausstellung
des Bewohnerparkausweises die regulare Gebihr erhoben
werden, wie sie die jeweilige Gebihrenordnung der Kom-
mune vorsieht. Hierbei bekommen Menschen, die Wohngeld
beziehen, oder Inhaberinnen und Inhaber eines stadtischen
Sozialpasses auf Antrag eine Rlickerstattung oder Verglns-
tigung der Bewohnerparkgebiihren zu Lasten des allgemei-
nen stadtischen Haushalts. Hierdurch soll der Erhalt sozial

ausgewogener Bewohnerstrukturen unterstltzt werden.

Zwar bezieht sich das Bundesverwaltungsgericht in sei-
ner Entscheidung nur auf die ,Erhebung von Gebihren”;
allerdings sollte im Hinblick auf mdgliche kommunale
Zuschussmodelle vorsichtig vorgegangen werden, um die
Entscheidung des Gesetzgebers nicht zu unterlaufen. Recht-

liche Bedenken kdnnen umso besser ausgeraumt werden, je

weniger direkt der Bezug des Zuschusses zur Bemessung
und Erhebung der Bewohnerparkgebihren ist. Eine rechts-
sichere Ausgestaltung eines Zuschussmodells konnte daher
sein, dass alle einkommensschwachen Einwohnerinnen und
Einwohner einer Kommune Anspruch auf einen Zuschuss
fr die individuelle Mobilitat erhalten, beispielsweise neben
dem Bewohnerparken auch flr Carsharing. Hierbei fallt nicht
ins Gewicht, ob die Antragstellerinnen und Antragssteller
ein eigenes Kfz besitzen oder in einer Bewohnerparkzone
gemeldet sind. Hierdurch ware das Modell nicht unmittel-
bar und ausschlieBlich auf das Bewohnerparken bezogen.
Dieser Mobilitatszuschuss konnte so z.B. auf Antrag fir die
jeweiligen Aufwendungen aus dem Vorjahr nachtraglich
bis zu einem gewissen Betrag gewahrt werden. Durch den
Zuschuss soll verhindert werden, dass einkommensschwa-
che Bewohnergruppen, die auf den Besitz oder die Nutzung
eines Pkw angewiesen sind, aufgrund héherer Parkgebih-
ren aus ihren Wohngebieten verdrangt werden. Die Nutzung
platzsparender und klimafreundlicher Varianten, wie in die-
sem Beispiel das Carsharing, kdnnte auch durch einen héhe-
ren Zuschuss geférdert werden. Das skizzierte Modell wird
in untenstehender Grafik veranschaulicht. Eine gerichtliche
Uberprijfung konkreter Konstellationen hat jedoch noch
nicht stattgefunden.

Alle Einwohnerinnen und Einhwohner der Kommune, die bestimmte einkommensbezogene Voraussetzungen erfiillen (z.B. Sozialpass), erhalten (auf nachtraglichen
Antrag) einen Zuschuss nach § 79 Gem0O i.V.m. dem Haushaltsplan zur Unterstitzung des Erhalts sozial ausgewogener Bewohnerstrukturen. Durch den Zuschuss
soll verhindert werden, dass einkommensschwache Bewohnergruppen, die ein Kfz besitzen oder nutzen, aufgrund héherer Parkgebihren aus ihren Wohngebieten

verdrangt werden.
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Weitere Instrumente der Parkraumbewirtschaftung

Das klassische Bewohnerparken ist eine erprobte und weit
verbreitete Mdoglichkeit, Bewohnerinnen und Bewohner in
Gebieten mit angespannter Parkraumsituation wirksam
zu privilegieren und dadurch den Parkdruck und den Park-
suchverkehr zu reduzieren. Nichtsdestotrotz kann es vor-
kommen, dass das Bewohnerparken nicht das geeignetste
Instrument darstellt, die Herausforderungen vor Ort zu
bewaltigen. Darliber hinaus hat der Gesetzgeber hohe Anfor-
derungen an die Einfiihrung des Bewohnerparkens gestellt,
die nicht von allen Kommunen in Baden-Wirttemberg erfullt
werden kdnnen. Aus diesem Grund werden in vielen Stadten
und Gemeinden alternative Bewirtschaftungsformen wie
Ausnahmegenehmigungen fir Bewohnerinnen und Bewoh-
ner oder Dauerparkscheine, die von allen Personengruppen

erworben werden kdnnen, angewandt.

Mit Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1StVO kdnnen
Bewohnerinnen und Bewohner unter bestimmten Vorausset-
zungen von der Parkraumbewirtschaftung ausgenommen
werden. Die Gebihr fir eine solche Genehmigung kann sich
in einem sehr weiten Rahmen bewegen. Ausnahmen sind
allerdings nur in besonders dringenden Fallen gerechtfer-
tigt. Zusténdig fur die Erteilung sind die unteren sowie 6rt-
lichen StraBenverkehrsbehdrden.

Dauerparkscheine fir alle sind hingegen langfristige Park-
berechtigungen, die im Rahmen des klassischen Zeitpar-
kens § 6a Abs. 6 S. 1 StVG flr z.B. einen gesamten Monat bis
hin zu einem Jahr ausgegeben werden. Diese Parkscheine
kénnen von allen Personengruppen erworben werden und
sind daher, anders als das Bewohnerparken, auch fir z.B.
Beschéftigte, die hdufig im Gebiet parken mussen, erhalt-
lich. Auch hier kann sich die Geblhr in einem weiten Rahmen
bewegen. Die Zustandigkeit flr die Ausgabe richtet sich
nach den Regelungen des allgemeinen Zeitparkens, in der
Regel ist die Gemeinde selbst zustandig. Gerichtliche Ent-
scheidungen zu Dauerparkscheinen sind allerdings bisher
noch nicht ergangen.

Das Kompetenznetz Klima Mobil hat Steckbriefe zu den ver-

schiedenen Bewirtschaftungsvarianten erstellt, die es den

Kommunen ermdglichen, sich einen schnellen Uberblick
Uber die verschiedenen Mdglichkeiten zu verschaffen und
die am besten geeignete Bewirtschaftungsform auszuwah-

len, um den Herausforderungen vor Ort zu begegnen.


https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/24-12-13-Kurzgutachten-Zulaessigkeit-von-Dauerparkscheinen.pdf
https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/20250528_Steckbriefe-Varianten-der-Parkraumbewirtschaftung.pdf
https://www.klimaschutz-bewegt.de/wp-content/uploads/20250528_Steckbriefe-Varianten-der-Parkraumbewirtschaftung.pdf

Das Gebuhrenniveau
im BW-Vergleich
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Das Gebiihrenniveau im BW-Vergleich

In Baden-Wirttemberg haben viele Kommunen von der Még-

lichkeit Gebrauch gemacht, die Héhe der Bewohnerparkge-

bihren anzupassen oder Ausnahmegenehmigungen
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nach § 46 Abs. 1 StVO oder Dauerparkscheine auszugeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Ubersicht der Kommu-
nen mit Jahresgebihren tber 30,70 € (Stand: 07.05.2025).

Kommune Max. Gebiihrenhdhe pro Jahr Kommune Max. Gebiihrenho6he pro Jahr

Tibingen 300,00 € Lorrach 120,00 €

Kressbronn 240,00 € (Jahresparkkarte) Ludwigsburg 120,00 €

Lahr/Schwarzwald 210,00 € Neckarsulm 120,00 €

Freiburgim Breisgau 200,00 € Reutlingen 120,00 €

Ulm 200,00 € Singen (Hohentwiel) 120,00 €

Karlsruhe 180,00 € Villingen-Schwenningen |120,00 €

Ravensburg 180,00 € Waiblingen 120,00 €

Schondorf 180,00 € 100,00 € (Gebdhr fir Ausnah-

Biberach an der RiB 165,00 € megenehmigung fir Anwohne-
Leonberg

Nagold 160,00 € rinnen und Anwohner nach § 46

Esslingen am Neckar 150,00 € Abs. 1S.1Nr. 4b StVO0)

Freudenstadt 150,00 € ) . 100,00€ (Gebihr fir eine
Wangen im Allgau

Konstanz 150,00 € Parkvignette)

Ostfildern 150,00 € (Jahresparkkarte) Baden-Baden 90,00 €

Eppelheim 144,00 € Bruchsal 90,00 €

Herrenberg 144,00 € Rottenburg am Neckar 90.00 €

Weinheim 130,00 € Schwabisch Gmind 90,00 €

Mannheim 127,50 € Mosbach 66,00 €

Friedrichshafen 120,00 € Albstadt 60,00 €

Geislingen an der Steige 120,00 € Bretten 60,00 €

Heidelberg 120,00 € Ettlingen 60,00 €




Das Geblhrenniveau im BW-Vergleich

INFOBOX Bewohnerparken

Gut zu Wissen

Rechtsgrundlage
§ 6a Abs. 5a StVGi.V.m. § 45 Abs. 1b S. 1Nr. 2a, S. 2 StVO

Zustandigkeit

Untere sowie ortliche StraBenverkehrsbehorden

Voraussetzungen

Mit der am 11.10.2024 in Kraft getretenen StVO-Novelle
kann Bewohnerparken auch bei bloB drohendem
erheblichen Parkraummangel oder auf Grundlage eines
stadtebaulich-verkehrsplanerischen Konzepts zur Ver-
meidung von schadlichen Auswirkungen auf die Umwelt
oder zur Unterstlitzung der geordneten stadtebauli-
chen Entwicklung angeordnet werden.

Erheblicher Parkraummangel - Bewohnerinnen und
Bewohner finden in ortstblich fuBlaufig zumutbarer
Entfernung von ihrer Wohnung keine ausreichenden
Parkmdglichkeiten. Davon ist auszugehen, wenn die
vorhandenen Parkmdglichkeiten auf den 6ffentlichen
StraBen in einem Gebiet im Durchschnitt zu mehr als
80 % ausgelastet sind.™?

Der Parkraummangel muss durch eine umfangreiche
Erhebung der tatsachlichen értlichen Gegebenheiten
nachgewiesen werden.

Drohender erheblicher Parkraummangel liegt vor,
wenn aufgrund konkretisierter stadtebaulich-verkehrs-
planerischer Erwagungen zu erwarten ist, dass diese
Schwelle in den nachsten Jahren Uberschritten wird
(z.B. aufgrund der Einflihrung von Parkraumbewirt-
schaftungsmaBnahmen in angrenzenden Gebieten,
absehbarer Bauvorhaben, Reduktion von Parkmdglich-

keiten). ®
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« ImFall des § 45 Abs. 1b S. 2 StVO muss die Anordnung

auf einem Parkraumkonzept beruhen, aus dem sich die
verfolgten stadtebaulichen Ziele oder zu vermeiden-
den schédlichen Umweltauswirkungen ergeben. Die
Parkraumkonzepte kénnen sich auch auf raumliche
Teilgebiete beschranken. Bei Vorliegen eines solchen
Konzepts bedarf es keines erheblichen Parkraumangels
mehr.®

Es ist eine maximale Ausdehnung von 1.500 m pro
Parkzone mdglich, groBere Gebiete kdnnen auf mehrere

Zonen aufgeteilt werden.®

Ausgestaltung

« Mischprinzip - Inhaberinnen und Inhaber eines

Bewohnerparkausweises sind von der bestehenden
Bewirtschaftungsform ausgenommen und kénnen alle

Parkflachen nutzen.

« Wechselprinzip - Bewohnerinnen und Bewohner wer-

den nur zu bestimmten Zeiten privilegiert (z.B. wéhrend

der Nachtzeiten)

« Trennprinzip - Ein Teil des Parkraums wird ausschlie-

lich fir Bewohnerinnen und Bewohner vorgehalten.”

Rn. 29 Nr. XI.1S. 2 der VwV zu § 45 StVO; vgl. etwa VGH BW, Beschl. v. 14.11.2022 - 13 S 545/22 -, juris Rn. 18.

Rn. 29 Nr. XI.1S. 4 der VwV zu § 45 StVO.
Rn. 29a Nr. XI.2 S. 1-2 der VwV zu § 45 StVO.
Rn.29a Nr. X1.2 S. 3 der VwV zu § 45 StVO.
Rn. 31Nr. XI.4 S. 2 der VwV zu § 45 StVO.

Zur Wahrung des Gemeingebrauchs bei Trenn- und Wechselprinzip darf der Anteil der fiir Bewohnerinnen und Bewohner reservierten Parkflachen
werktags (9 bis 18 Uhr) max. 50 % und ansonsten max. 75 % betragen. Reservierungen flir Carsharing-Fahrzeuge von bis zu 5 % der Parkflachen sind

madglich.
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